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Anlage 3 
 

Muster - Formblatt "Zeugnis" gemäß § 14 Abs. 1 
 

DIENSTPRÜFUNGSZEUGNIS 
(Kanzleiprüfung) 

 
 

Herr/Frau 
 

....................................................., geboren am ................... in ...................... 
 

hat die nachstehende Prüfungsgegenstände umfassende Kanzleiprüfung nach der Verordnung der Bun-
desministerin für Justiz über die Grundausbildung für den Kanzleidienst (Entlohnungsgruppe v4) in den 
Geschäftsstellen (Kanzleien) der Gerichte und Staatsanwaltschaften, BGBl. II Nr. 124/2005,  
b e s t a n d e n  und damit die Grundausbildung nach dieser Verordnung erfolgreich abgeschlossen. 
 
Prüfungsgegenstände der mündlichen Prüfung 
gemäß § 9 Abs. 2 und Anlage 1 der Verordnung 

Ausbildungs-
stunden Besondere Hinweise 1) 

1. Organisation der Gerichte und der anderen Justizbehörden 
einschließlich der verfassungsrechtlichen Grundlagen 

8  

2. Grundbegriffe des Zivilrechtes, soweit sie für das Ver-
ständnis der Grundbegriffe des Verfahrensrechtes sowie der 
Geschäftsordnung notwendig sind 

8  

3. Grundbegriffe des Zivil-, Exekutions- und Außerstreitver-
fahrens  

8  

4. Grundbegriffe des Straf- und Strafverfahrensrechtes sowie 
Protokollführung in Strafsachen 

16  

5. Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz  8  
6. Verhalten im Parteienverkehr 8  
7. Dienst- und Besoldungsrecht (einschließlich Personalver-

tretungsrecht) 
8  

8. Textverarbeitung in der Justiz 
 im Rahmen der Gesamtprüfung 2) 
 als Teilprüfung 2) 

16  

9. Informations- und Kommunikationstechnik-Anwendungen 
der Justiz 

 im Rahmen der Gesamtprüfung 2) 
 als Teilprüfung 2) 

40  

Ausbildungsstunden (insgesamt) 120  
  
Praktische Prüfung gemäß § 9 Abs. 1 der Verordnung 
(Aufgaben siehe Anlage 2 der Verordnung) 

 

 

 
..........., am ....................... 

 
 

___________________________________ 
(Vorsitzender der Prüfungskommission) 

 

1) allfällige Auszeichnungen oder Anrechnungen 

2) Zutreffendes bitte ankreuzen 


